
Reiseart: gültig für alle Reisearten

Aufenthaltsdauer: Die Versicherungen gelten für den vereinbarten Zeitraum, mindestens 1 Woche, 
maximal 24 Monate, im Rahmen der Reiserücktritt-Versicherung unbegrenzt. 

Geltungsbereich: weltweit für den vorübergehenden Auslandsaufenthalt 

Maximaler Reisepreis (nur bei ELVIA Reiserücktritt-Versicherung): � 10.000,– je Person

Abschlusshinweise: 
ELVIA Reiserücktritt-Schutz: Der Abschluss des Reiserücktritt-Schutzes sollte bei Buchung der Reise 
erfolgen, ein späterer Abschluss ist bis 30 Tage vor Reiseantritt möglich. Bei Buchungen ab 29 Tagen vor 
Reiseantritt ist der Reiseschutz sofort, spätestens innerhalb der nächsten 3 Werktage, abzuschließen. 

ELVIA Auslands-Krankenversicherung, ELVIA Auslands-Reiseschutz, ELVIA Gepäckzusatz -
ver sicherung: Der Abschluss sollte bis zum 2. Werktag nach Beginn des Auslandsaufenthalts erfolgen. Bei 
lückenloser Vorversicherung jederzeit. Bei Abschluss ab dem 3. Werktag nach Beginn des Auslandsaufent-
halts und fehlender Vorversicherung besteht eine Wartezeit von sieben Tagen. Diese Wartezeit gilt jedoch 
nicht bei Unfall. 

Wichtige Information: Maßgebend für den Versicherungsschutz sind die Versicherungsbedingungen der 
AGA International S.A. Die vollständigen Produkt- und Verbraucherinformationen und Versicherungsbedin-
gungen können Sie unter www.travelworks.de/reiseversicherung einsehen oder unter Tel  +49.89.6 24 24-460 
anfordern. Leistungs- und Prämienänderungen vorbehalten. 

Hilfe im Notfall und Stornoberatung
Unsere Assistance ist in den Produkten ELVIA Auslands-Krankenversicherung 
und ELVIA Reiserücktritt-Schutz enthalten und garantiert rund um die Uhr 
schnelle und fachkundige Hilfe weltweit! Unsere Spezialisten beraten und infor-
mieren kompetent, ob z. B. eine Reise storniert werden sollte oder wo im Ausland 
ein geeigneter Arzt oder eine Klinik zu finden ist. So lassen sich Zahlungskürzun-
gen gegebenenfalls vermeiden. 

ELVIA Auslands-Krankenversicherung
• Krankenversicherung 

Selbstbehalt: � 25,– je Person bei jedem versicherten Ereignis 
Leistungen bei Aufenthalten innerhalb Deutschlands: Die Einschränkungen 
für ambulante Behandlungen gemäß § 6 Nr. 1 entfallen. 

• Kranken-Rücktransport 
• Assistance (Hilfe im Notfall)

 Prämie je Person / Monat: � 32,–

ELVIA Reiserücktritt-Schutz
• Reiserücktritt-Versicherung

Selbstbehalt: 20 % des erstattungsfähigen Schadens (mindestens � 25,– 
je Person) 

• Assistance (Hilfe im Notfall und Stornoberatung)

 Prämie je Person: 3 % vom Reisepreis

Versicherung bei Reisepreis von über � 10.000,– auf Anfrage

ELVIA Gepäckzusatzversicherung
• Gepäckzusatzversicherung

– nur sofern ergänzend zur Gepäckversicherung vereinbart – 
Ergänzende Versicherungssumme für Laptops: � 1.000,– je Person 
Ergänzende Versicherungssumme für Video-, Film- und Fotoapparate: 
� 1.000,– je Person 
Selbstbehalt: � 50,– je Schadenfall

 Prämie je Person / Monat: � 8,–

ELVIA Auslands-Reiseschutz
• Unfallversicherung

Versicherungssummen je Person: bis zu � 100.000,– bei Invalidität ab einem 
Invaliditätsgrad von 25 %, � 50.000,– bei Tod 

• Haftpflichtversicherung 
Versicherungssumme: � 1.000.000,– je Person bei Personen- und Sach-
schäden, einschließlich Schäden am Mobiliar und an beweglichen Sachen 
der Gasteltern bis zu � 10.000,– 
Selbstbehalt: � 25,– je Schadenfall, für Schäden am Mobiliar und an beweg-
lichen Sachen der Gasteltern � 75,– je Schadenfall 

• Gepäckversicherung
Versicherungssumme: � 2.000,– je Person 
Selbstbehalt: � 25,– je Schadenfall 
Versicherungssumme bei Gepäckverspätung: � 200,– je Schadenfall 
Unterversicherung: Die Unterversicherung gemäß § 4 Nr. 2 wird nicht in 
Anrechnung gebracht. 

 Prämie je Person / Monat: � 23,–
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